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RS OGH 1977/10/25 5Ob661/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1977

Norm

ABGB §1447 C

EGZPO ArtXLII Da

Rechtssatz

Wer zur Rechnungslegung verp8ichtet ist, handelt schuldhaft, wenn er sich außerstande setzt, eine ordnungsgemäß

zusammengestellte, formell vollständige Rechnung zu legen; er kann sich nicht auf Unmöglichkeit der Leistung

berufen.
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